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3. Status
Bis zum 25. Tag des Monats, der nach dem Vierteljahr, in dem die Steueranspruch entstanden ist, folgt.
Termin der
Steuerzahlung:
Einreichungs:
DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
Position 7 wurde nicht ausgefüllt
6. die Finanzamt, an die die Erklärung gerichtet wird:
7. Einreichungsziel des Formulars (das richtige Quadrat markieren):
1)
Der Steuerbetrag in PLN muss im Termin bis zum 25. Tag des Monats, der nach dem Vierteljahr folgt, in dem die Steueranspruch entstanden ist, eingezahlt werden
Die im Gebiet Polens ausschließlich die Dienstleistungen der internationalen Straßenbeförderung erbringenden Steuerpflichtiger, die auf gelegentliche /Beförderung von Personen mit den auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates als das Gebiet Polens registrierten Bussen beruhen, die den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung haben, von der diese Dienstleistungen erbringen, und im Falle der Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung – die den Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthaltsort auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates als das Gebiet Polens besitzenden Steuerpflichtiger, die die Möglichkeit nicht besitzen, die Mehrwertsteuer abzuziehen, die Rückerstattung dieser Steuer oder die Rückerstattung der Differenz die Steuer zu erhalten, über die die Rede im Art. 87 Abs. 1 des Gesetzes – die Identifizierten als „MwSt-Pflichtiger – gelegentliche Beförderungen”.
Der/die
Einreichende:
Der Art. 134b Abs. 1 - 3 des Gesetzes vom 11. März 2004 über Mehrwertsteuer (Dz. U. aus dem Jahre 2017 Position Nr. 1221), das weiter als "Gesetz" bezeichnet ist.
Rechtsgrundlage:
für
5. Jahr
4. Vierteljahr
ERKLÄRUNG FÜR MEHRWERTSTEUER
2. Nr. des Dokumentes
1. Identifikationsnummer
A. ORT UND ZIEL DER DEKLARATIONSEINREICHUNG
10. Code des Landes, über das die Rede in Position Nr. 9 ist
9. die Nummer, unter der der Steuerpflichtiger für den Bedarf der Mehrwertsteuer im Staat identifiziert ist, in dem der Steuerpflichtiger den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat, von der der Steuerpflichtiger die Beförderungsdienstleistungen erbringt, und im Falle der Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung – die dem Steuerpflichtiger im Mitgliedstaat des festen Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes gewährte Nummer
8. Vollname
B.1. IDENTIFIKATIONSDATEN
B. DATEN DES STEUERPFLICHTIGER
14. Straße
18. E-Mail-Adresse
17. Telefonnummer
Telephone number
16. Wohnungsnummer
15. Hausnummer
13. Postleitzahl
12. Ort
11. Land
In diesem Teil gibt man die Adresse des Sitzes seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder einer feste Niederlassung, von der der Steuerpflichtiger die Beförderungsdienstleistungen erbringt, und im Falle der Ermangelung der Adresse des Sitzes seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder einer feste Niederlassung - die Adresse des festen Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes, im Land, über das die Rede in Position Nr. 9 ist
B.2. ADRESSE DES SITZES
a
b
c
Kennzeichen des Busses
Wert der erbrachtenen Dienstleistungen ohne Steuer
Zahl der mit dem Bus gebrachten Personen
C. ABRECHNUNG DER STEUERPFLICHTIGEN TRANSAKTION
19.
Summe der Beträge aus Kolumne c
Wert der auf dem Gebiet des Landes erbrachtenen Dienstleistungen ohne Steuer insgesamt
zł
DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE        IBAN PL 9710 1000 7122 2314 3644 0000 00
SWIFT: NBPLPLPW 
22.
21.
%
20.
zł
Mehrwertsteuersatz
Es muss der Betrag aus Position Nr. 19 eingeschrieben werden.
Besteuerungsgrundlage (nach Rundung auf volle Zloty)
D. STEUERBERECHNUNG
für Zahlung aus dem Ausland
23. Kontonummer, auf das die Steuer eingezahlt werden muss
Der Betrag aus Position 20 muss mit dem Satz aus Position Nr. 21 multipliziert werden.
Der Steuerbetrag, der der Einzahlung in die Finanzamt unterliegt *)
25. Nachname
24. Vorname
E. VOR- UND NACHNAME DER DIE ERKLÄRUNG ANFERTIGENDEN PERSON 
Wenn der Betrag aus der Position 22 oder ihre nicht ganze Höhe im geltenden Termin nicht eingezahlt wurde, ist die vorliegende Erklärung die Grundlage dafür, den Ausführungstitel auszustellen, den Gesetzvorschriften vom 17. Juni 1966 über Verwaltungsvollstreckungsverfahren gemäß (Dz. U. aus dem Jahre 2017 Position Nr. 1201 und 1475).
*) Belehrung
1) Dem Art. 81 des Gesetzes die Abgabenordnung gemäß, darf der Steuerpflichtiger die eingereichte Erklärung durch die Einreichung der korrigierenden Erklärung.
Erklärungen
ORD-ZU
BEGRÜNDUNG DER KORREKTUR DER ERKLÄRUNG
A. DATEN DES STEUERPFLICHTIGER
5. Vollname
1. Identifikationsnummer
B. BEGRÜNDUNG DER KORREKTUR DER ERKLÄRUNG
13. Begründung 
F. DATEN ZUM UNTERSCHREIBEN
29. Der Steuerbetrag, der der Einzahlung beim Finanzamt unterliegt aus Position 22 der für das vorherigen Quartal eingereichten VAP-1 Erklärung oder der Betrag „0“ (Null), wenn solche Erklärung zum ersten Mal eingereicht wird oder keine Erklärung für das vorherigen Quartal eingereicht wurde
28. Der Betrag der Steuerbemessungsgrundlage aus Position 20 der für das vorherigen Quartal eingereichten VAP-1 Erklärung oder der Betrag „0“ (Null), wenn solche Erklärung zum ersten Mal eingereicht wird oder keine Erklärung für das vorherigen Quartal eingereicht wurde
26. Inhalt des XML Dokuments ohne Unterschrift
27. 
Kurzfassung MD5 des XML Dokuments ohne Unterschrift
Wert des Feldes kann mit entsprechendem UPO Wert verglichen werden
G. UNTERSCHRIEBENES DOKUMENT ZUM ABSENDEN
29. Inhalt des XML Dokuments 
30.
Kurzfassung MD5 des XML Dokuments mit  beigefügter  Unterschrift
Wert des Feldes kann mit entsprechendem UPO Wert verglichen werden
G. ERHALTENE ANGABEN VOM E-DEKLARACJE SYSTEM
31. Nr. des Dokumentes
32. Status
AMTLICHE EMPFANGSBESTÄTIGUNG DES E-DOKUMENTS (UPO) 
A. VOLLER FIRMENNAMEN DES EMPFÄNGER DES E-DOKUMENTES
B. DOKUMENTINFORMATIONEN
Dokument wurde im Informationssystem des Finanzministeriums erfasst
Nr. des Dokumentes
Datum und Zeit der Abgabe
Kurzfassung MD5 des XML Dokuments ohne Unterschrift:
Kurzfassung MD5 des XML Dokuments mit  beigefügter  Unterschrift:
Dokument wurde hinsichtlich der logischen Struktur überprüft:
Identifikationsnummer VAP:
Zeitstempel:
Automatisch ausgestelltes Dokument im Informationssystem des Finanzministeriums
Datum und Zeit des ausgestellten Dokuments:
Finanzamt an welches das Dokument eingereicht wurde:
UPO
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